
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage  
Drucksache VL-231/2024  
- öffentlich - Datum: 07.10.2024 

 
Über 
 

Bürgermeisterin X 

Gemeindevertretervorsitzenden  
 
 

Fachbereich Ordnungsverwaltung 

Federführendes Amt Familie, Soziales und Vereine 

Sachbearbeiter Jan Rösch 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Kennung 

Ausschuss für Jugend und Soziales 15.10.2024 vorberatend öffentlich 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt 30.10.2024 beschließend öffentlich 

 
Vereinsförderung 2025 
Hier: Anträge auf Zuschüsse und Investitionen 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, gemäß der Vereinsförderrichtlinie im Haushaltsplan 2025 
einen Investitionszuschuss in Höhe von 50 % der Gesamtkosten, maximal 807,50 €, für die 
Freiwillige Feuerwehr Bellmuth für die Anschaffung von Wettbewerbsgeräten einzustellen. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, gemäß der Vereinsförderrichtlinie im Haushaltsplan 2025 
einen Investitionszuschuss in Höhe von 50 % der Gesamtkosten, maximal 3.424,50 €, für den 
Dauernheimer Trampolin Verein „Die Kängurus“ e.V. für die Anschaffung eines Trampolins 
einzustellen. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, gemäß der Vereinsförderrichtlinie im Haushaltsplan 2025 
einen Investitionszuschuss in Höhe von 50 % der Gesamtkosten, maximal 499,50 €, für den 
Landfrauen-Verein-Ranstadt für die Anschaffung eines Kaffeevollautomats einzustellen. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, gemäß der Vereinsförderrichtlinie im Haushaltsplan 2025 
einen Investitionszuschuss in Höhe von 50 % der Gesamtkosten, maximal 398,00 €, für die 
SGE Ober-Mockstadt für die Anschaffung von Funino-Toren einzustellen. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, gemäß der Vereinsförderrichtlinie im Haushaltsplan 2025 
einen Investitionszuschuss in Höhe von 50 % der Gesamtkosten, maximal 11.507,04 €, für die 
die SGE Ober-Mockstadt für die Installation einer Photovoltaikanlage einzustellen. 
 



 

Die Gemeindevertretung beschließt, gemäß der Vereinsförderrichtlinie im Haushaltsplan 2025 
einen Investitionszuschuss in Höhe von 50 % der Gesamtkosten, maximal 508,06 €, für den 
SV Ranstadt für die Anschaffung eines Rasenmähers einzustellen. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, gemäß der Vereinsförderrichtlinie im Haushaltsplan 2025 
einen Investitionszuschuss in Höhe von 50 % der Gesamtkosten, maximal 959,25 €, für den 
FSV Dauernheim für die Anschaffung von Tischtennisplatten inkl. Zubehör einzustellen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen / Haushaltsmittel: 
Insgesamt werden Mittel in Höhe von 18.103,84 € eingestellt. 
 
Sachdarstellung: 
Siehe einzelne Anträge. 
 
Anlage(n): 

(1) AntragFFWBellmuthWettbewerbsgeräte 
(2) AntragKängurusAnschaffungSportgeräte 
(3) AntragLandfrauenRaKaffevollautomat 
(4) AntragSGEOber-MockstadtFuninioTore.pdf 
(5) AntragSGEOber-MockstadtPVAnlage 
(6) AntragSVRanstadtRasenmäher 
(7) FSVDauernheimAntragVereinsförderung 
(8) Übersicht.xlsx 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja _____ Nein____ Enthaltung ______ 
 
 
Erl. Vermerk    ____________Datum  _________ Unterschrift 




